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N E W S  L E T  T E R  

Kran ken haus recht

Thema: Wiederaufnahme wegen Komplikationen 

Sehr ge ehr te Da men und Her ren,                

nach ste hend informiere ich Sie über eine aktuelle Entscheidung des 3.

Se nats des Bundessozialgerichtes vom 12.07.2012, B 3 KR 15/11 R, zu

der Thematik 

Wiederaufnahme wegen Komplikationen gemäß § 2 Abs. 3 FPV.
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1. Ausgangspunkt

Zwischen Krankenhäusern und Krankenversicherungen besteht regelmäßig Streit, wenn es nach ei-

ner bereits abgeschlossenen Krankenhausbehandlung zu einer Wiederaufnahme des behandelten

Pa ti en ten kommt, weil auf Basis des ursprünglich behandelten Leidens Komplikationen auf ge tre-

ten sind. Krankenhäuser haben derartige Fälle regelmäßig von dem ursprünglichen Be hand lungs-

fall separat geführt und zur Abrechnung gebracht. Der MDK Thüringen hat im Zusammenhang mit

der Durchführung eines sozialmedizinischen Einzelfallprüfungsverfahrens nach § 275 Abs. 1 Nr.

1, Abs. 1 c) SGB V stets eingewandt, dass die Fallzusammenführungsregelung des § 2 Abs. 3 FPV

an zu wen den ist. Ab dem Systemjahr 2008 wurde die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 modifiziert

und die Fallzusammenlegung wie folgt geregelt: 

 "... (3) Werden Patienten oder Patientinnen, für die eine Fallpauschale abrechenbar ist, 

  wegen einer in den Verantwortungsbereich des Krankenhauses fallenden  

  Komplikation im Zusammenhang mit der durchgeführten Leistung innerhalb der 

  oberen Grenzverweildauer, bemessen nach der Zahl der Kalendertage ab dem  

  Aufnahmedatum des 1. unter diese Vorschrift zur Zusammenfassung fallenden Au-

  fenthalts, wieder aufgenommen, hat das Krankenhaus eine Zusammenfassung der

  Falldaten zu einem Fall und eine Neueinstufung in eine Fallpauschale vorzu- 

  nehmen. ..."

Nach einer Stellungnahme der Krankenhausgesellschaft sollte die Einführung der Wortgruppe "in

den Verantwortungsbereich des Krankenhauses fallenden Komplikation" deutlich  machen, dass

nur solche Komplikationen von einer Zusammenführung der Behandlungsfälle erfasst sind, die auf

die medizinischen Leistungen, die im Krankenhaus erbracht worden sind, zurückzuführen waren. 

Es sollte also eine subjektive Komponente hinsichtlich der "richtigen medizinischen Behandlung"

bei der Frage der Fallzusammenführung berücksichtigt werden. 

Dies führte zu zahllosen Streitfällen zwischen Krankenhäusern und Krankenversicherungen. 
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2. a) Fallzusammenführung/OGvD

Nunmehr hat der 3. Senat des Bundessozialgerichtes am 12.07.2012 diese Fallkonstellation zu-

guns ten der Krankenversicherung und damit der Versichertengemeinschaft entschieden und die

Re ge lung des § 2 Abs. 3 FPV (ab 2008) dahin ausgelegt, dass auch unvermeidbare Kom pli ka tio-

nen in den Verantwortungsbereich des Krankenhauses fallen, sofern sie vor Ablauf der oberen

Grenz ver weil dau er der abgerechneten DRG des Erstaufenthaltes zur Wiederaufnahme eines Ver si-

cher ten führen und kein Drittereignis den Kausalverlauf zur ursprünglichen Kran ken haus be hand-

lung unterbrochen hat. 

Mit der Aufnahme eines Patienten zum Zweck der stationären Behandlung übernimmt das Kran-

ken haus die Behandlungsverantwortung für die objektiv erforderliche Behandlungsdauer. Diese ist

zwar jeweils, bezogen auf Erkrankung, Behandlungspotenzial und Konstitution des Patienten in di-

vi du ell, wird jedoch über die fallpauschalenbezogene Verweildauer objektiviert. Das Krankenhaus

muss demnach bei komplikationsbedingter Wiederaufnahme eines Patienten in diesem Zeitraum

die sen ohne zusätzliche Vergütung behandeln. Es findet nur eine Zusammenführung der Falldaten

und eine Neueinstufung statt. 

2. b) Falltrennung bei Drittereignis 

Eine Fallzusammenlegung findet allerdings nicht statt, wenn die Komplikationen zwar auch im Zu-

sam men hang mit der durchgeführten Leistung stehen, aber durch ein Drittereignis oder mangelnde

Com plian ce des Patienten oder durch das Dazwischentreten eines Dritten hervorgerufen wurden.

Sol che Umstände können grundsätzlich nicht in die Behandlungsverpflichtung des Krankenhauses

ein ge ord net werden, unterbrechen damit den Kausalverlauf zwischen ursprünglicher Kran ken haus-

be hand lung und nachträglich eingetretener Komplikation mit der Folge, dass die stationäre Be-

hand lung der Komplikationen eigenständig abgerechnet werden kann. 

3. Schlussfolgerungen für den Krankenhausbetrieb

a) Besonderheiten der sozialen und medizinischen Anamnese bei Wiederaufnahme

Grundsätzlich wird es Aufgabe des aufnehmenden Krankenhausarztes sein, festzustellen, worauf

die Komplikation der Erkrankung des Patienten basiert. In diesem Zusammenhang muss der auf-

neh men de Arzt
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noch stärker als bisher hinterfragen, ob es gegebenenfalls durch die Umstände im Wohn- oder All-

tags be reich des Patienten zu der bei Wiederaufnahme geklagten Verschlechterung des Ge sund-

heits zu stan des gekommen ist (z. B. übermäßige Aktivitäten trotz Anordnung von Bettruhe, Unfall

im häuslichen Bereich, der zu einer Verschlechterung des ursprünglich behandelten Leidens ge-

führt hat, manipulative Reizung der Operationswunde durch den Patienten selbst, sonstige auf das

Ge ne sungs ge sche hen einwirkende Komorbiditäten, wie Nikotin-, Alkohol- oder Drogenabusus

etc.). Ferner ist zu prüfen, inwieweit Dritte in den Genesungsprozess durch Therapie- oder sonstige

Diag nos tik maß nah men eingegriffen haben und es dadurch zu einer Komplikation gekommen ist.

Die se Erhebungen sind zwingend im Anamnesebogen schriftlich zu dokumentieren und ge ge-

be nen falls bei den schriftlichen ärztlichen Anordnungen zu berücksichtigen. Es wird emp-

foh len, al le Kli ni kärz te über die ses Er for der nis zu in for mie ren. 

b) Kodierung

Vor einer Kodierung des 2. Behandlungsfalles muss durch die zuständigen Kodierkräfte geprüft

wer den, ob die Dauer des ursprünglichen stationären Aufenthaltes bis zum Zeitpunkt der Wie der-

auf nah me die obere Grenzverweildauer für die Fallpauschale des 1. Behandlungsfalles erreicht hat.

Wä re die obere Grenzverweildauer überschritten, könnte der zur Wiederaufnahme führende Be-

hand lungs fall eigenständig kodiert und abgerechnet werden. 

Ausblick: 

Die Entscheidung des 3. Senats des BSG vom 12.07.2012 gibt für alle Beteiligten Rechtssicherheit

hin sicht lich der künftigen Behandlung der Fallzusammenlegungsregel des § 2 Abs. 3 FPV. 

Für Krankenhäuser sind Fallzusammenlegungen bei Komplikationen grundsätzlich möglich, wenn

die Wiederaufnahme außerhalb der oberen Grenzverweildauer stattfindet und/oder die Kom pli ka ti-

on auf mangelnde Compliance des Versicherten oder durch das Dazwischentreten eines Dritten

her vor ge ru fen worden ist. Diese Umstände müssen allerdings stets verifizierbar und deshalb do ku-

men tiert sein. 

Mit freundlichen Grü ßen

Koch

Rechts an walt

      be su chen Sie uns im In ter net: www.koch-boi kat.de 


